
 
 

Anlage A der Satzung des Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer für Vorarlberg 
LEISTUNGSSÄTZE AB 1. 1. 2014 
 
 
 

VERSORGUNGSLEISTUNGEN      

      

I. Grundleistung (§ 23 Abs 2)  mtl. € 845,59 

 bei einer Leistungszahl von 4.200 Punkten     

      

II. Ergänzungsleistung (§ 23 Abs 3)  mtl. € 861,17 

 bei einer Leistungszahl von 3.625 Punkten     

      
 bis 29.03.1993 zuerkannte  Ergänzungsleistungen (§ 44 Abs 1)     

 - letzte Ergänzungsleistung (€ 861,17 :  35 Bj. = € 24,6049)  mtl. € 861,17 

 - alte Ergänzungsleistung (€ 704,61 : 35 Bj. = € 20,1317)  mtl. € 704,61 

      

III. Zusatzleistung (§ 23 Abs 4 und 5)     

 bestimmt sich nach den Vorschriften der Satzung     

      

UNTERSTÜTZUNGSLEISTUNGEN     

      

IV. Bestattungsbeihilfe (§ 29 Abs 2)  einmalig € 4.227,95 

      

V. Hinterbliebenenunterstützung (§ 29 Abs 2)     

      
 a) kleine Hinterbliebenenunterstützung  einmalig € 12.683,85 

 b) große Hinterbliebenenunterstützung  einmalig € 29.595,65 

      

VI. Ablebensversicherung (§ 29 Abs 4)     

 � wenn Todestag vor Vollendung des 55. Lebensjahres     

      
 - für die Witwe (Witwer)  einmalig € 26.392,20 

 - pro Waise   einmalig € 14.899,38 

      

VII. Waisenzusatzversicherung bis  31.12.1992 (§ 44 Abs 7)  einmalig € 14.899,38 

      
 - ab dem dritten mitversicherten Kind oder     

 - bei voller Prämie ab dem ersten Kind     

      

VIII. Krankenunterstützung (§ 30 Abs 6)     

      
 - Tagessatz  tägl. € 114,15 

 - zuzüglich 3 % pro unversorgtem Kind   tägl. € 25,37 

  � insgesamt maximal  tägl. € 211,40 

 


